
DR. A'NDREAS STARIBACHER 

SUNDES~INISTER FÜR FINANZEN 

GZ. 11 0502/225-Pr.2/95 

An den 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 

1017 Wien 

WIEN. DEN 4. Juli 1995 

XI><. GP.-NR 
A2.'1Q IAB 
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iU /1265 ItJ 

Auf die - aus Gründen der besseren :Jbersichtlichkeit in Kopie beigeschlossene -

schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten Hermann Böhacker und 

Genossen vom 6. Juni 1995. Nr. 1265/J, betreffend ÖBB, beehre ich mich folgendes 

mitzuteilen: 

Es ist festzuhalten. daß die ÖBB bis einschließlich 1993 mit allen Einnahmen und 

Ausgaben voll in den Bundeshaushalt integriert waren. Dies bedeutet. daß nach den 

haushaltsrechtlichen Grundsätzen einL; strenge Trennung von Personal- und Sach

aufwand zu erfolgen hatte. Eine Verletzung dieser Grundsätze wurde auch vom 

P,echnungshof bei seinen laufenden Gebarungsprüfungen nicht festgestellt. 

Seit 1.1.1994 sind die ÖBB aufgrund des Bundesbahngesetzes 1992 eine selb

ständige Gesellschaft. weshaib sie nicht mehr in den Bundeshaushalt integriert sind. 

Gemäß § 2 Bundesbahngesetz hat der Bund der ÖBB bestimmte finanzielle 

Leistungen zu erbringen. Hiezu gehört vor allem die Tragung der Kosten für die 

notwendige Eisenbahninfrastruktur, weiche neben den Investitionen und dem er

forderlichen Sachaufwand naturgemäß auch den anteiligen Aufwand für das dem 

Infrastrukturbereich zuzuordnende erforderliche Personal (46 % des gesamten 

,li,ktivitätsaufwandes) umfaßt, 

Zu 2. bis 7.: 

Aufgrund der Beantwortung zu Frage entfällt eine Beantwortung der Fragen 2 - 7. 

Anlage 
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Nr. 
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t~J5 -C5- 0 6 

IJ ANFr~AaE 

der Abg. Böhacker, Rosenstlllni 
an den Bundesminister fLlr FlI1r1l1:nll 
betreffend ÖBB 

Laut Standard vom 25.4 1995 tlabel1 c1lt') OllU t'lS 111 dGI1 Vl'lrgllngenen Jahren 
geschafft, des öfteren Investitionsmittel 111 MlillnrdentlotlG zur Bezahlung von 
Personalkosten abzuzweigen. Diese Zwm~klmttremdung VOll öffentlichen Mitteln soll 
dann Jeweils vom Finanzministerium ni3cl1tn.i9Iich ::ugelassell worden sein. 
Die Einstellung sämtlicher Baustellen aus Geldmangel. letztendlich eine 
kostentreibende Maßnahme. wurde durctl den Verkehrsminister noch gestoppt. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den Bundesminister für 
Finanzen die nachstehende 

Anfrage 

1. Welcher Betrag, der für Investitionen bestimmt war. wurde von der ÖBB 
zweckentfremdend zur Bezahlung von Personalkosten in den Jahren 1990, 
1991, 1992, 1993 und 1994 verwendet? 

2. Auf welcher gesetzlichen Grundlage hat das Bundesministerium für Finanzen 
diese nachträgliche Zweckänderung von öffentlichen Mitteln zugelassen? 

3. Sehen Sie in einer derartigen Umwidmung einen Widerspruch zum Grundsatz 
der Sudget- und Bilanzwahrheit? 

4. \Nurden nicht durch diese Zweckenrfremdung von Investitionsmittel in 
Milliardenhöhe Arbeitsplätze in der Zuli(~ferlndustrl(; gefährdet bzw. wIeviele 
neue Arbeitsplätze In den Zulieferbctrlc:br:rl hatten durch zweckkonforme 
Verwendung der Mittel geschaff8n wc:rfjr:n !-:onncn r

) 

5. Können Sie ausschließen, a3r~ uwdl dfJf;H!ICWI rarlsaktlonen das Verbot. 
:-<apital vom Unternehmensbm(JI[:il Irdril:;lrIJKIIJf 111m LJnternehmensbereich 
Absatz zu transferieren (OBU (J(JsfJl/) VI)fII,!/1 WIJl(j(Jr,) 

6. Wenn nein, welche MaLI,n;:ülrTHHl t1lllH111 ~;111 IH(lrdl(j/i? 

7. Welche Auswirkungon {pi) w! cJlH!.1J JnflP IdlPII IJll:;c:llflchonen Vorgange In dev 
öBS auf das Budgot dnr .J;lIlfC1/I~)(J(} Idt} lqll~,',' I 

vJi C' n , (j c n 2. (, .0 ~) 
fJuro WII'. I<tl/fll.. 
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